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Der Entwurf der neuen sowjetischen Verfassung bringt 
dementsprechend auch die Kontinuität der Verfassungsent- 
wicklung der Sowjetgesellschaft zum Ausdruck und knüpft 
bewußt an die Verfassung des Jahres 1936 an. Viele be
währte Grundsätze, Prinzipien und Rechte wurden über
nommen und auf höherer Stufe weiter ausgestaltet.

Erweiterung und Vertiefung der sozialistischen Demokratie

Die Haupttendenz des Neuen, das der Entwurf enthält, be
steht in der Erweiterung und Vertiefung der sozialistischen 
Demokratie.2 Diese Haupttendenz kommt in allen Ab
schnitten des Entwurfs zum Ausdruck.

Im 1. Kapitel über das politische System der Sowjetgesell
schaft, in dem festgelegt ist, daß das Volk, dem alle Macht 
in der UdSSR gehört, diese Macht durch die Sowjets der 
Volksdeputierten ausübt (Art. 2), wird die Arbeit der So
wjets zugleich mit der Aktivität der gesellschaftlichen Or
ganisationen verbunden. Nach Art. 7 wirken die Gewerk
schaften, der Leninsche Komsomol, die genossenschaft
lichen und anderen gesellschaftlichen Massenorganisatio
nen entsprechend ihren Statuten an der Leitung staatlicher 
und gesellschaftlicher Angelegenheiten mit. Dadurch ver
stärkt sich der Einfluß der Öffentlichkeit auf die Arbeit der 
staatlichen Machtorgane. In die gleiche Richtung zielt auch 
das in Art. 111 vorgesehene Recht der Gesetzesinitiative für 
alle gesellschaftlichen Massenorganisationen. Der zuneh
menden Aktivität der Öffentlichkeit in der Leitung der 
staatlichen Angelegenheiten tragen auch die nach Art. 5 
vorgesehene Volksdiskussion und der Volksentscheid über 
wichtige Fragen des staatlichen Lebens Rechnung.

Besondere Bedeutung kommt im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der sozialistischen Demokratie dem Art. 6 zu, 
der die führende und lenkende Rolle der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion festlegt. Im Gegensatz zu allen 
„Empfehlungen“ bürgerlicher Politiker und Ideologen, 
durch die Preisgabe der führenden Rolle der marxistisch- 
leninistischen Partei der Arbeiterklasse der sozialistischen 
Demokratie gerade ihren sozialistischen Inhalt zu nehmen 
und sie auf eine gewöhnliche bürgerlich-pluralistische De
mokratie zurückzuschrauben, besteht eine der Haupterfah
rungen aller sozialistischen Länder darin, daß die gesell
schaftlich progressive Wirksamkeit der sozialistischen De
mokratie, ihr gesellschaftlich produktiver Charakter gerade 
dadurch bestimmt wird, daß nicht irgendwelche Gruppen
oder Sonderinteressen den Maßstab und den sozialpoliti
schen Orientierungspunkt der schöpferischen Aktivität der 
Massen bilden, sondern das mit den objektiven Gesetzen 
der gesellschaftlichen Entwicklung übereinstimmende In
teresse der Arbeiterklasse, das mit den Grundinteressen 
aller anderen werktätigen Schichten identisch ist und 
durch die marxistisch-leninistische Partei der Arbeiter
klasse zum Ausdruck gebracht wird. Je weiter die Gestal
tung des Sozialismus voranschreitet, je größer, vielfältiger 
und reichhaltiger die Dimensionen seines ökonomischen 
und sozial-kulturellen Wachstums, je weittragender und 
komplexer die zu treffenden Entscheidungen werden und 
je intensiver und sachkundiger zugleich die Aktivität der 
werktätigen Massen bei der Teilnahme an der Vorberei
tung und Durchführung der notwendigen Entscheidungen 
auf allen Ebenen und in allen Bereichen des gesellschaft
lichen Lebens wird, um so wichtiger und notwendiger 
wird die qualifizierte Verwirklichung der führenden Rolle 
der marxistisch-leninistischen Partei, die den Anstrengun
gen des Volkes für den Sieg des Kommunismus, wie es in 
Art. 6 heißt, „planmäßigen, wissenschaftlich begründeten 
Charakter verleiht*“.

Auch im Kapitel über das Wirtschaftssystem, dessen 
Grundlage das sozialistische Eigentum an den Produktions
mitteln ist (Art. 9), wird die Entwicklung und Vervoll
kommnung der sozialistischen Demokratie sichtbar. Die 
Anstrengungen des Staates zur Steigerung der Arbeitspro
duktivität, zur Erhöhung der Effektivität der Produktion

und der Qualität der Arbeit sowie zur Gewährleistung 
einer dynamischen und proportionalen Entwicklung der 
Volkswirtschaft im Interesse der immer vollständigeren 
Befriedigung der wachsenden materiellen und geistigen 
Bedürfnisse der Menschen gehen nach Art. 14 von der 
schöpferischen Aktivität der Werktätigen, dem sozialisti
schen Wettbewerb und den Errungenschaften des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts aus.

Art. 15 regelt die Grundsätze der staatlichen Leitung der 
Wirtschaft durch die Verbindung der zentralen Leitung mit 
wirtschaftlicher Selbständigkeit und Initiative der Betriebe 
auf der Grundlage der staatlichen Pläne zur Entwicklung 
der Volkswirtschaft und des sozialen und kulturellen Le
bens, wobei ausdrücklich die Mitwirkung der Arbeitskol
lektive an der Leitung der Betriebe verfassungsrechtlich 
fixiert und hervorgehoben wird (Art. 16).

Der Entwurf enthält ein besonderes Kapitel über die 
soziale Entwicklung und Kultur. In diesem Kapitel, das 
eindrucksvoll die wachsende Breite des Spektrums der staat
lichen Tätigkeit auch im Bereich des sozialen und kulturel
len Lebens der Sowjetgesellschaft verdeutlicht und der Ent
wicklung staatlicher Systeme des Gesundheitswesens, der 
sozialen Sicherung usw., der Entwicklung der Wissenschaft 
und der Anwendung ihrer Ergebnisse sowie der Förderung 
des künstlerischen Schaffens große Aufmerksamkeit wid
met, wird in Art. 20 die Erweiterung der realen Möglich
keiten der Bürger, ihre schöpferischen Kräfte, Fähigkei
ten und Talente zu entfalten und anzuwenden, ihre Persön
lichkeit allseitig zu entwickeln, zu einem Ziel der Staats
politik erklärt und als Verfassungsauftrag formuliert.

Dem tiefen Humanismus der sozialistischen Gesellschaft 
und ihrem Anliegen, das Leben der Menschen immer rei
cher und schöner zu gestalten, ihnen alle Möglichkeiten 
ihrer Entfaltung zu gewährleisten, entsprechen auch die in 
einem speziellen Kapitel verfassungsrechtlich formulierten 
Grundsätze der Außenpolitik der UdSSR, die darauf ge
richtet ist, „günstige internationale Bedingungen für den 
Aufbau des Kommunismus in der UdSSR zu sichern, die 
Positionen des Weltsozialismus zu stärken, den Kampf der 
Völker um nationale Befreiung und sozialen Fortschritt zu 
unterstützen, Aggressionskriege zu verhindern und das 
Prinzip der friedlichen Koexistenz von Staaten unterschied
licher Gesellschaftsordnung konsequent zu verwirklichen“ 
(Art. 28). Die Prinzipien über die zwischenstaatlichen Be
ziehungen aus der Schlußakte von Helsinki sind dabei in 
den Verfassungstext eingearbeitet worden.

Bedingung für den Aufbau des Kommunismus ist auch 
der zuverlässige Schutz der Errungenschaften des Volkes. 
Die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes ist als eine 
der wichtigsten Funktionen des sozialistischen Staates ver
fassungsrechtlich ausgestaltet und mit entsprechenden 
Pflichten der staatlichen Organe, gesellschaftlichen Orga
nisationen und aller Bürger verbunden (Art. 31 und 32).

Grundrechte, Grundfreiheiten 
und Grundpflichten der Bürger

Auf diesem stabilen und breiten Fundament entwickelter 
sozialistischer Gesellschaftsverhältnisse widmet der Ent
wurf den Grundrechten, Grundfreiheiten und Grundpflich
ten der Bürger, der gesamten Gestaltung des Verhältnisses 
von Gesellschaft und Persönlichkeit im entwickelten So
zialismus größte Aufmerksamkeit. Dieser Abschnitt ist der 
umfangreichste des Entwurfs und demonstriert seinem In
halt nach die Tiefe der Veränderungen, die die sozialisti
sche Gesellschaftsordnung durch die Befreiung des Men
schen von Ausbeutung und Unterdrückung in dessen ge
sellschaftlicher Stellung, in den realen Möglichkeiten der 
Persönlichkeitsentwicklung, in der realen Achtung und 
Entfaltung der Menschenwürde auf dem Boden sozialer 
Sicherheit herbeiführt.

Es ist hier nicht Raum genug, den gesamten Katalog 
dieser Rechte und Pflichten im einzelnen zu analysieren.


